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I. Zur Lage 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

vor der Sommerpause wurden die Eckpunkte zur Gesundheitsreform gemeinsam be-

schlossen. Herr Stoiber war an diesem Abend übrigens auch dabei, auch die 

Gesundheitsexperten aus den B-Ländern waren in den Verhandlungen mit 

einbezogen. In den Eckpunkten ist explizit von der 1-%-Überforderungsklausel die 

Rede. Diese Überforderungsklausel haben wir also gemeinsam verabredet. Regieren 

heißt auch, sich an Verabredungen zu halten. Wir stehen jedenfalls zu den 

Eckpunkten, so wie wir sie beschlossen haben. 

Der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hat in dieser Woche zu einer 

„Deutschen Islam-Konferenz" geladen. Dabei vertreten 15 Teilnehmer die islamische 

Seite, 15 weitere Teilnehmer kommen aus der deutschen Exekutive. 

 

 

 

Diese Konferenz ist insgesamt auf drei Jahre angelegt und es sollen Arbeitsgruppen 

zu verschiedenen politischen Themenfeldern gebildet werden. 

 

Unsere Fraktion hat gestern einen sehr erfolgreichen Kongress in Vorbereitung auf 

unsere EU-Ratspräsidentschaft durchgeführt. Unser Parteivorsitzender Kurt Beck hat 

als Gastredner noch einmal klar und deutlich die sozialdemokratischen Ziele unserer 

Europapolitik deutlich gemacht und der Bundesregierung die Unterstützung der SPD 

für die Arbeit während der Ratspräsidentschaft zugesichert. 

Hauptredner war unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der die Ziele und 

Pläne für die deutsche Ratspräsidentschaft dargelegt hat. Sein Vortrag hat Lust auf 

mehr Europa gemacht. Zu den Aufgaben für Deutschland zählt eine EU-Strategie für 



Wachstum und Beschäftigung, eine Steigerung der Investitionen in Forschung und 

Bildung und eine europäische Energiepolitik. 

Auch Frank-Walter Steinmeier hat noch einmal betont, dass bei allen Diskussionen 

über die Erweiterung Europas die Türkei faire Beitrittsverhandlungen verdient. Er hat 

dargelegt, dass eine Türkei, die sich zu Europa und seinen Zielen bekennt, eine 

Brücke zu den anderen islamischen Staaten sein kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siegmund Ehrmann 

 

 

 

 

 

II.   Zur Woche  

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zwölften Bu ches Sozialgesetzbuch 

und anderer Gesetze  

Diese Woche wird in erster Lesung der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze beraten. Im Mittelpunkt 

dieses Gesetzesentwurfs und einer parallel laufenden Änderung der 

Regelsatzverordnung steht die Weiterentwicklung der Regelsatzbemessung der 

Sozialhilfe auf Basis der Auswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

(EVS) 2003. Die vorgesehene Weiterentwicklung der Regelsatzbemessung orientiert 

sich an der Aufhebung der bisherigen Ost-West-Differenzierung. Denn 16 Jahre nach 

Herstellung der deutschen Einheit ist es sachgerecht, genauso wie beim 

Arbeitslosengeld, auch in der Sozialhilfe grundsätzlich zu einem einheitlichen 

Regelsatz zu kommen. Denn nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch 

innerhalb des Bundesgebietes gibt es Unterschiede im Verbrauchsniveau und im 

Verbraucherverhalten. 



Wenn auf die Ost-West-Differenzierung verzichtet wird, ist es auch konsequent, der 

Regelsatzbemessung eine gesamtdeutsche Verbrauchsstruktur zugrunde zu legen. 

Damit wird auch der Empfehlung des Ombudsrats zur Angleichung der 

Regelleistungen in Ost und West im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

(Grundsicherung für Arbeitsuchende) für den Regelungsbereich der Sozialhilfe 

entsprochen. Konkret heißt das: Zum ersten Mal nach der Wiedervereinigung wird es 

jetzt einen bundeseinheitlichen Eckregelsatz in der Sozialhilfe geben; 345 Euro in 

Ost und West. Das Gesetz und die revidierte Regelsatzverordnung sollen zum 

1.1.2007 in Kraft treten. 

 

Gesetzentwurf zur Einführung einer Biokraftstoffquo te 

In erster Lesung wird diese Woche ein von der Bundesregierung eingebrachter 

Entwurf zur Einführung einer Biokraftstoffquote beraten. Aufgrund der bisherigen 

Steuerförderung war eine überaus erfreuliche Entwicklung der im Verkehr 

eingesetzten Biokraftstoffe zu verzeichnen, was allerdings zu steigenden 

Steuerausfällen geführt hat. Ein weiterer Ausbau ist daher auf dieser Grundlage mit 

dem Konsolidierungskurs der Bundesregierung nicht vereinbar. 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den weiteren Ausbau der Biokraftstoffe dennoch 

weiterhin auf eine tragfähige Basis zu stellen und gleichzeitig durch den 

weitgehenden Ersatz der Steuerbegünstigung der Biokraftstoffe durch eine 

unternehmensbezogene Quotenpflicht einen Beitrag zum Subventionsabbau und zur 

Konsolidierung des Bundeshaushaltes zu leisten. 

Die Mineralölwirtschaft wird daher ab dem 1. Januar 2007 ordnungsrechtlich 

verpflichtet, einen wachsenden Mindestanteil von Biokraftstoffen, jeweils bezogen 

auf den gesamten jährlichen Absatz eines Unternehmens an Otto- oder 

Dieselkraftstoff beizumischen oder als Reinkraftstoff zu verkaufen. 

 

Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einfüh rung der Europäischen 

Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher  Vorschriften (SEStEG)  

Diese Woche beraten wir in 1. Lesung das Gesetz über steuerliche 

Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften (SEStEG). Mit dem SEStEG stärken wir die 

Steuerbasis in Deutschland und liefern einen Beitrag zur Vereinfachung des 



Steuerrechts, soweit es sich um grenzüberschreitende Sachverhalte handelt. Das 

Gesetz verfolgt im Wesentlichen vier Ziele: 

·  Das SEStEG ermöglicht künftig grenzüberschreitende Umwandlungen und   

erleichtert den Unternehmen die freie Wahl der Rechtsform. Damit wird ein 

wichtiger Anreiz geschaffen, Unternehmen wieder in Deutschland 

anzusiedeln, hier zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. 

·  Wir vereinfachen das Steuerrecht. Die Sicherstellung des deutschen 

Besteuerungsrechts bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist verstreut in 

Einzelgesetzen geregelt oder beruht gar auf der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs, die durch Verwaltungsanweisungen umgesetzt werden 

muss. Diese Regelungen werden nunmehr systematisch zusammengefasst. 

·  Bei grenzüberschreitenden Umwandlungen sollen Verluste einer 

Kapitalgesellschaft nicht mehr an  eine andere Körperschaft übergehen  

können.   Der Steuerstandort Deutschland soll vor dem Import von Verlusten 

durch grenzüberschreitende Umwandlungen geschützt werden. 

·  Wir wollen das deutsche Steuerrecht an neuere EU-rechtliche Entwicklungen 

im  Gesellschafts- und im Steuerrecht anpassen. 

 

Erstes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien -Gesetzes  

Wir beschließen diese Woche in 2./3. Lesung einen Entwurf der Koalitionsfraktionen 

eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Ziel des 

vorliegenden Gesetzentwurfs ist es, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

entstehenden Kosten für Unternehmen mit hohem Stromverbrauch zu senken und 

dadurch für Kalkulationssicherheit zu sorgen. Des Weiteren soll mit der 

Gesetzesänderung eine rechtmäßige Umsetzung des EEG sichergestellt und für 

mehr Transparenz bei dem bundesweiten Ausgleich der Strom- und 

Vergütungsmengen gesorgt werden, um eine unnötige Inanspruchnahme der 

Stromverbraucher zu vermeiden. Die durch das EEG induzierten Stromkostenanteile 

stark stromverbrauchender stromintensiver Unternehmen werden auf 0,05 Cent je 

Kilowattstunde, die Stromkostenanteile für die weniger stark energieintensiven 

Unternehmen auf 0,2 Cent je Kilowattstunde begrenzt. Die Kosten des EEG für die 

öffentlichen Haushalte als Stromverbraucher bleiben moderat. Die Umlage, die auf 

die Strompreise aufgesetzt wird um die erhöhten Kosten zu finanzieren, erhöht sich 

um 5 Prozentpunkte. Dies entspricht einer Erhöhung in einer Größenordnung von 



0,02 bis 0,03 Cent je Kilowattstunde. Von einer solchen moderaten Belastung ist 

auch für die privaten Haushalte auszugehen. 

Fazit: Die Härtefallregelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde so umgestaltet, 

dass die stromintensive Industrie eine verlässlichere kalkulierbare Grundlage erhält. 

In dem Zusammenhang werden 

•   das Energiesteuergesetz 

•   das Mineralöldatengesetz 

•  das Bundesemissionsschutzgesetz geändert. Das Gesetz soll am 1.1.2007 in Kraft 

treten. 

 

Auslandseinsätze  

In dieser Woche entscheiden wir über die Beteiligung der Bundeswehr an der ISAF-

Schutztruppe in Afghanistan für weitere zwölf Monate. Die Bundesregierung hat das 

Mandat inhaltlich nicht verändert. Auch weiterhin werden nicht mehr als maximal 

3.000 Soldaten in Afghanistan eingesetzt, gegenwärtig sind es 2.750. Sie werden 

auch künftig nicht im Süden des Landes, sondern weiterhin im Norden zum Einsatz 

kommen. 

In anderen Regionen wird ein Einsatz wie bisher nur für zeitlich und im Umfang 

begrenzte Unterstützungsleistungen möglich sein. Außenminister Frank Walter 

Steinmeier und Entwicklungsministerin Heidi Wieczorek-Zeul haben gestern im 

Rahmen eines fraktionsoffenen Abends über die aktuelle Lage in Afghanistan und 

unser Engagement beim Aufbau stabiler Strukturen in diesem Land berichtet. 

Afghanistan ist trotz eines insgesamt erfolgreich verlaufenden Stabilisierungs-

prozesses weiterhin auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 

angewiesen, so dass eine Fortsetzung der Anwesenheit internationaler 

Sicherheitskräfte deshalb unbedingt erforderlich bleibt. 

Wir werden außerdem über eine weitere Beteiligung der Bundeswehr an der VN-

Mission im Sudan (UNMIS) zu entscheiden haben. Deutschland beteiligt sich seit 

April 2005 mit bis zu 75 unbewaffneten Militärbeobachtern und Stabsoffizieren an der 

Mission: Derzeit sind es über 30 deutsche Beobachter, deren Schutz von 

Kontingenten anderer Nationen garantiert wird. Die Vereinten Nationen haben 

kürzlich beschlossen, das Einsatzgebiet und das Aufgabenspektrum für UNMIS zu 

erweitern. Für den Auftrag und das Einsatzgebiet unserer Soldatinnen und Soldaten 

ändert das aber nichts. Die Bundesregierung hat auch dieses Mandat unverändert 



gelassen. Das Einsatzgebiet der Bundeswehrkräfte wird auch weiterhin auf den Süd- 

und Ostsudan und damit auf die im Friedensvertrag festgelegte 

Waffenstillstandszone begrenzt bleiben. Ein Einsatz in der Region Darfur ist nicht 

vorgesehen. Der Friedensprozess im Südsudan ist seit Beginn der Mission spürbar 

vorangekommen. Dennoch bleibt noch viel tun. Neben dem Wiederaufbau staatlicher 

Strukturen stellt die Entwaffnung und Eingliederung der zahlreichen bewaffneten 

Milizen weiterhin die größte Herausforderung für die Stabilität im Südsudan dar. Der 

Friedensmission UNMIS kommt daher nach wie vor eine unverändert wichtige Rolle 

bei der Umsetzung des Friedensvertrages zu. Eine weitere Beteiligung Deutschlands 

mit Militärbeobachtern ist ein sinnvoller Beitrag hierzu. 

 

Elektronische Registerführung  

In dieser Woche beschließen wir das Gesetz über elektronische Handelsregister und 

Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG). Das Gesetz ist 

ein Beitrag zu dem von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigten 

„small-company-act" zur Entlastung von vor allem Mittelstand und Existenzgründern. 

 

Alle wesentlichen offenlegungspflichtigen Unternehmensdaten, wie 

Registereintragungen oder Jahresabschlüsse werden künftig online für Anleger, 

Geschäftspartner und Verbraucher abrufbar sein. Durch das Gesetz werden auch 

europäische Richtlinien sowie Beschlüsse der Regierungskommission Corporate 

Governance umgesetzt. 

 

Änderung des Bundesdisziplinar- und des Bundesbeamt engesetzes  

Das Bundesdisziplinarrecht ist in 2001 grundlegend reformiert worden und hat sich 

grundsätzlich bewährt. Der in dieser Woche abzuschließende Gesetzentwurf der 

Bundesregierung passt das geltende Disziplinarrecht in Einzelfällen an inzwischen 

ergangenes neues Recht an. Hier ist zum Beispiel zu nennen die Anpassung der 

Vorschriften zur Zulassung der Berufung im gerichtlichen Verfahren an die 

vorgenommenen Änderungen beim Zulassungsrecht der Verwaltungsgerichts-

ordnung. Die bisherige Gebührenfreiheit einer Klage vor Gericht soll zugunsten klar 

bezifferter Gebühren für die jeweiligen Klageanlässe entfallen. Darüber hinaus wird 

durch zusätzliche Änderungen des Bundesbeamtengesetzes die Korruptions-

bekämpfung verbessert, wie vor allem durch die Klarstellung der Pflicht zur 



Herausgabe unrechtmäßiger erlangter Belohnungen und Geschenke. Wesentliche 

Entscheidungen für Beihilfevorschriften sollen ebenfalls gesetzlich geregelt und mit 

dem Disziplinarrecht harmonisiert werden. Der Bundesrat hatte diesem 

Gesetzentwurf im 1. Durchgang bereits vorbehaltlos zugestimmt. 

III. Aktuelles Thema 

 

Ein weiterer Baustein unserer Familienpolitik: Das Elterngeld  

Familienpolitik der SPD  

Familienpolitik hat für uns einen hohen Stellenwert. Denn ihre moderne und sozial 

gerechte Ausgestaltung bestimmt die zukünftige Entwicklung unseres Landes 

entscheidend mit. 

Kinder bedeuten eine Bereicherung für das Leben und Kinder sichern die Zukunft 

unseres Landes. Kinder dürfen kein Armutsrisiko bedeuten oder ein Hemmschuh für 

die berufliche Entwicklung sein. Deshalb ist es Aufgabe der Politik, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Entscheidung für Kinder bei Frauen und 

Männern befördern. 

In der vergangenen Legislaturperiode haben wir damit begonnen, in der 

Familienpolitik eine andere Richtung einzuschlagen. Für die damalige 

Bundesfamilienministerin Renate Schmidt und die SPD stand fest: Individuelle 

Zahlungen allein sind keine wirkungsvolle und nachhaltige Familienpolitik. Durch das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz für Kinder unter drei Jahren haben wir eine wichtige 

Grundlage zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen. Auch 

Edelgard Bulmahn hat als Bildungsministerin in diesem Sinne mit dem 

Investitionsprogramm zur Förderung von Ganztagsschulen einen zentralen Beitrag 

geleistet. Kurz, für uns besteht eine moderne und sozialgerechte Familienpolitik aus 

einem Mix aus Infrastruktur, Zeit und Geld. Den von uns eingeschlagenen Weg 

setzen wir auch in der Großen Koalition fort. Das zeigen die Regelungen zum 

Elterngeld und die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten. 

Wir wollen wieder Mut machen, Familien zu gründen und sorgen dafür, dass sich 

Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren lassen. Wir unterstützen Familien 

gezielt finanziell und verbessern die Förderung der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen von klein an. 

 

Dazu sind das Elterngeld, der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und 

Ganztagsschulen, die flexible Elternzeit, das Recht auf Teilzeit, die steuerliche 



Begünstigung von Familien, der Kinderzuschlag, die steuerliche Absetzbarkeit von 

Kinderbetreuungskosten, die „Allianz für Familie", die „Lokalen Bündnisse für 

Familie" und die fortschreitende Gleichstellung von Mann und Frau wichtige 

Bausteine. 

Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion und der SPD stellt 

das Gesamtsystem der staatlichen Leistungen für Familien auf den Prüfstand. 

Darüber hinaus bereitet sie Vorschläge für eine effizientere Gestaltung des Systems 

sowie für Umschichtungsmöglichkeiten von direkten Geldtransfers hin zu 

Verbesserungen der Kinderbetreuungsinfrastruktur vor. Ende des Jahres wird die 

Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorstellen. 

 

Das Elterngeld  

Mit dem Elterngeld, das zum 1.1.2007 das bisherige Erziehungsgeld ablöst, fördern 

wir Familien in den ersten 12 bzw. 14 Monaten nach der Geburt. Gerade während 

ihrer ersten Lebensmonate benötigen Kinder besonders intensive Betreuung. Wir 

möchten ermöglichen, dass Eltern sich diese Zeit ohne finanzielle Sorgen nehmen 

und danach wieder in ihren Beruf zurückkehren können. 

Es hat sich gezeigt, dass finanzielle Einbußen durch den beruflichen Ausstieg bzw. 

die Reduzierung auf Teilzeittätigkeit eines Partners oder durch den Wegfall des 

Einkommens bei Alleinerziehenden während der ersten Monate nach der Geburt die 

Entscheidung für ein Kind erschweren. 

Das Elterngeld ersetzt das durch die Kinderbetreuung entfallende Einkommen des 

Partners oder der/des Alleinerziehenden in Höhe von 67 Prozent. Die Dauer der 

Zahlung beträgt mindestens 12 Monate und für Alleinerziehende, die das alleinige 

Sorgerecht oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, 14 Monate. 

Widmet der/die andere Partner/in sich zusätzlich zwei Monate der Betreuung des 

Kindes, verlängert sich auch für Paare die Zahldauer auf 14 Monate. Damit wollen 

wir vor allem Vätern einen Anreiz geben, sich partnerschaftlich an der Umsorgung 

des Kindes zu beteiligen. Dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob die Paare 

verheiratet sind oder ohne Trauschein gemeinsam ein Kind großziehen. 

 
Das ist ein moderner Ansatz, denn bisher haben Väter kaum von der Elternzeit 

Gebrauch gemacht, da sie in der Regel über das höhere Einkommen verfügen. Es 

wird den Männern dadurch auch erleichtert, den Anspruch auf bezahlte Elternzeit 

beim Arbeitgeber tatsächlich durchzusetzen. Frauen gewinnen in dieser Zeit die 



Möglichkeit, ihren Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit vorzubereiten. Durch die 

Einkommensersatzleistung gewinnen Eltern mehr Wahlfreiheit hinsichtlich ihrer 

Elternrolle und es gibt eine Alternative zur traditionellen Rollenaufteilung. Das ist ein 

wichtiger Beitrag für die Gleichstellung von Frau und Mann. Davon werden auch die 

Kinder profitieren. Denn Kinder brauchen Mutter und Vater gleichermaßen. 

 

Ein monatlicher Sockelbetrag von 300 Euro wird sowohl Alleinverdienerelternpaaren 

als auch ALG-II-Bezieherinnen/Beziehern 12 Monate lang gewährt. Dieser 

Sockelbetrag wird nicht auf ALG II angerechnet. Auch Studierende ohne eigenes 

oder mit geringem Einkommen können diesen Sockelbetrag beziehen. Für 

Spitzenverdiener ist die Lohnersatzleistung auf maximal 1.800 Euro monatlich 

begrenzt. Für Geringverdiener/innen mit einem Einkommen unterhalb von 1.000 

Euro erhöht sich der Prozentsatz des Einkommensersatzes schrittweise von 67 auf 

bis zu 100 Prozent. Für je 20 Euro, die das Einkommen unter 1.000 Euro liegt, steigt 

die Ersatzrate um einen Prozentpunkt. Das heißt, bei einem Einkommen von 800 

Euro würden 77 Prozent ersetzt werden, also 616 Euro. Das ist sozial gerecht und 

ausgewogen. 

Die Gestaltung des Geschwisterbonus ist mit der Union nun auch endgültig geklärt. 

Die Forderung des Bundesrates und der CDU/CSU-Fraktion, die bisherige Regelung 

des Geschwisterbonus auf 36 Monate auszudehnen, ist abgewendet worden. 

Stattdessen gilt nun ein sehr flexibles und aus unserer Sicht besseres Modell: 

 

Es ist vorgesehen, dass für das zweite und weitere Kind der Leistungssatz von 67 

Prozent erhöht wird, gekoppelt an eine Mindesterhöhung um einen Festbetrag. 

Konkreter: Leben in einem Haushalt zwei Kinder unter drei Jahren oder drei und 

mehr unter sechs Jahren, soll das errechnete Elterngeld für das jüngste Kind um 10 

Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht werden. Durch die 10-prozentige 

Erhöhung wird der Leistungssatz auf 73,7 Prozent für den Regelfall erhöht. 

 
Damit wird das Lohnersatzprinzip gestärkt und der frauenpolitische Ansatz gefördert, 

dass es auch finanziell attraktiv ist, wenn der in der Regel besser verdienende Vater 

seine Erwerbstätigkeit zu Gunsten der Kinderbetreuung aufgibt oder einschränkt. 

Der Festbetrag von 75 Euro sichert, dass in jedem Fall die Mehrkindfamilie bei der 

Elterngeldberechnung besser gestellt und das Mindestelterngeld auf 375 Euro erhöht 

wird. Auch bei niedrigerem Nettoeinkommen bis 1.170 Euro monatlich bewirkt der 



feste Aufstockungsbetrag von 75 Euro, dass das Elterngeld überproportional erhöht 

wird. Damit wird dem Anliegen Rechnung getragen, ein niedriges Teilzeiteinkommen, 

das häufig durch die Betreuung der älteren Kinder bedingt ist, deutlich aufzustocken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


